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Kinder müssen zu Hause bleiben, wenn mind. eines der folgenden Symptome akut aufgetreten ist. 
(Chronische Erkrankungen sind nicht relevant)

!Bitte beachten Sie immer die Vorgaben des Gesundheitsamtes!

Leichter Schnupfen 
ohne weitere 
Krankheitszeichen ist, 
genauso wie leichter 
oder gelegentlicher 
Husten bzw. 
Halskratzen kein 
Ausschlussgrund, 
ebenso chronische 
Erkrankungen

Mind. eines der folgenden 
Erkältungssymptome ist akut aufgetreten:

Trockener Husten

Halsschmerzen

Fieber ab 38,0°C

Starke Kopfschmerzen

Atemnot

Störung des 
Geschmacks- und/oder 
Geruchssinnes

(nicht als Begleitsymptom 
eines Schnupfens)

Benötigt das Kind eine ärztliche Abklärung?

Eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme mit der Arztpraxis ist notwendig.

Ärztliche Entscheidung über die 
Notwendigkeit eines Coronatests

Bis zur Mitteilung des 
Testergebnisses dürfen das Kind und 
ggf. Geschwisterkinder  die 
Einrichtung nicht besuchen.

Das Kind bleibt zu Hause. 
Gesunde Geschwisterkinder 
dürfen die Einrichtung 
besuchen.

nein ja

Testung ist nicht 
notwendig

Eingang des 
Testergebnisses 

Testung ist notwendig

negativ

Kind bleibt zu Hause 
bis mind. 48 
Stunden ohne 
Symptome und 
frühestens 10 Tage 
nach 
Symptombeginn 

positiv

Das Kind darf die Einrichtung wieder besuchen. 

Die Vorlage eines ärztlichen Attestes ist nicht notwendig.

Das Kind ist mind. 48 
Stunden fieberfrei bzw. 
symptomfrei und in einem 
guten Allgemeinzustand

ja ja

 


